
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachkunde für die  
Erstellung von  
Sicherheitsdatenblättern 
Basisseminar EG Sicherheitsdatenblätter gemäß 
Verordnung (EG) 1907/2006 REACH 

Ihr Referent: 
 
Dr. Nils-Oliver Höppner, 
Umweltberatung Höppner,  
Winsen-Bahlburg  
 

Die Schwerpunktthemen: 
 
Aufbau und Struktur des Sicherheits-
datenblattes 
 
 
Wichtige Rechtsvorschriften 
 
 
Grundlagen REACH 
 
 
Begriffserläuterungen 
 
 
Praktische Übungen 

02. März 2010, Dortmund 

 
08. Juli 2010, Dortmund 

 

 
 

concada – Ihre Akademie 
 

• Über 2500 zufriedene Teilnehmer 
• Mehr als 100 aktuelle Themen zur  

Auswahl 
• Persönliche Betreuung 
• 30 hochqualifizierte Experten und  

Trainer 
• Starke Praxisorientierung 

 
 



 
Seminarbeschreibung 

 

Nach dem Europäischen Chemikalienrecht insbesondere 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind die 
Hersteller und Lieferanten von Stoffen und Zubereitungen 
verpflichtet, für nahezu alle Stoffe und Zubereitungen 
Sicherheitsdatenblätter zu erstellen. Für diese Aufgabe ist 
eine fachkundige Person zu beauftragen. 
Die Bekanntmachung 220 „Sicherheitsdatenblatt“ berück-
sichtigt die Vorgaben der REACH-Verordnung zum Sicher-
heitsdatenblatt und ergänzt sie um die nationalen Anfor-
derungen und praxisrelevante Ausführungen. Anlage II 
der Bekanntmachung 220 konkretisiert die Anforderungen 
an die Fachkunde. 
Bei Kontrollen der Behörden kann der Nachweis über eine 
Teilnahme an einer Schulung erforderlich sein. 
Die Erstellung bzw. Aktualisierung von Sicherheitsdaten-
blättern muss unter der Berücksichtigung der aktuellen 
Rechtslage erfolgen und ist im Anhang II der REACH Ver-
ordnung geregelt. Eine Notwendigkeit zur Anpassung 
ergibt sich sobald sich die Rechtsgrundlagen ändern, Ein-
stufungen neu festgelegt werden oder eine Anpassung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes einer Komponente erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Themenschwerpunkte 

 
• Aufbau und Struktur des Sicherheitsdatenblattes nach 

REACH Verordnung Art. 31 und der Bekanntmachung 
220 

• Bedeutung des Sicherheitsdatenblattes unter Berück-
sichtigung von REACH und GHS 

• Zu berücksichtigende Rechtsvorschriften 
• Notwendige Daten zur Erstellung und sinnvolle Da-

tenquellen (Informationsquellen, Leitfäden) 
• Überprüfung und Plausibilität der Daten im Sicher-

heitsdatenblatt 
• Praktische Übungen 
 

Zielgruppe 

 
Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter von Herstel-
lern chemischer Produkte (insbesondere Zubereitungen), 
Vertreiber und Importeure, die mit der Erstellung von 
Sicherheitsdatenblättern beauftragt sind, Sicherheitsbe-
auftragte, Behördenvertreter, Institutionen, die mit der 
Prüfung bzw. Erstellung von Sicherheitsdatenblättern be-
auftragt sind, Gefahrstoffbeauftragte, Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte und Verantwortli-
che für das Gefahrstoffmanagement. 

 
 
 

 

Fax-Anmeldung an: 0228-40072-952 oder via www.concada.de 

□ Ja, hiermit melde ich mich zum Lehrgang „Fachkunde für die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern“ zum Preis von 
 499,- Euro zzgl. MwSt. an. 
 □ 02.03.2010 (V3251)  Best Western Parkhotel, Strobelallee 41, 44139 Dortmund, Tel.: 0231 1204 245 
 □ 08.07.2010 (V3252)  Hilton Hotel, An der Buschmühle 2, 44139 Dortmund, Tel.: 0231 1086 0 
 

Teilnehmer: 
 
        
Titel, Vorname, Nachname 
 
        
Position, Abteilung 
 
        
Firma 
 
        
Straße / Postfach 
 
        
Postleitzahl, Ort 
 
        
Telefon-Nummer   Fax-Nummer 
 
        
E-Mail    Beschäftigtenzahl 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
 
Teilnahmegebühren: Alle angegebenen Teilnahmegebühren verstehen sich inklusi-
ve ausführlicher Arbeitsunterlagen, Pausenverpflegung und Tagungsgetränke. Das 
jeweilige Thema betreffende Gesetzestexte sind je nach Seminar ebenfalls im Preis 
inbegriffen. Die Teilnahmegebühren sind vor Veranstaltungsbeginn zu entrichten. Es 
gilt die gesetzliche Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Leistungserbringung. 
Anmeldung: Die schriftliche Anmeldung erfolgt mit Angaben über den Teilnehmer 
und die Firma. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung.  
Stornierungen: Schriftliche Stornierungen oder Umbuchungen können per Fax oder 
Post bis zwei Wochen vor Veranstaltungstermin kostenlos vorgenommen werden. 
Nach diesem Zeitpunkt und bis zu einer Woche vor Termin werden 50 % der Teil-
nahmegebühren, danach die Gesamtgebühr erhoben. Bei kurzfristigen Umbuchungen 
(ab 2 Wochen vor Veranstaltung) auf einen anderen Seminartermin wird eine Bear-
beitungsgebühr von 10 % erhoben. Keinerlei Kosten entstehen, wenn ein Ersatzteil-
nehmer angemeldet wird. 
Zimmerreservierung: Sollten Sie ein Hotelzimmer für die Dauer der Veranstaltung 
benötigen, so reservieren Sie dieses bitte selbst unter dem Stichwort „concada“ im 
o.g. Hotel zu Sonderkonditionen. 
Ausnahmen: In Ausnahmefällen kann es zu einer Änderung beim Inhalt und Ablauf 
sowie beim Einsatz von Dozenten gegenüber der Ausschreibung kommen. Der Ge-
samtcharakter der Veranstaltung bleibt gewahrt. Die concada GmbH ist berechtigt, 
Veranstaltungen aus wichtigem Grunde – insb. bei Erkrankungen des Dozenten oder 
zu geringer Teilnehmerzahl -  gegen volle Erstattung bereits gezahlter Gebühren 
abzusagen. Der Gerichtsstand ist Bonn. 

 

concada GmbH � Herbert-Rabius-Str. 24 � 53225 Bonn � Telefon: 0228 40072-242 � Fax: 0228 40072-952 � E-Mail: info@concada.de �  
Web: www.concada.de 

 

Neukundenrabatt von 10% 
Treuerabatt* von 15% 
*ab der dritten Seminaranmeldung 

(Durch die Kombination verschiedener Rabattangebote und –
aktionen ist es maximal möglich einen Gesamtrabatt von 20% zu 

erhalten.) 
 


